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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Um Menschen mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung
die Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister zu
erleichtern, gab der Bundesrat im Mai 2018 eine Änderung des Zivilgesetzbuches in die
Vernehmlassung. Bis anhin musste die rechtliche Anerkennung der
Geschlechtsänderung von einem Gericht festgestellt werden, was die Betroffenen
aufgrund der uneinheitlichen Rechtspraxis sowie der langen und teuren Verfahren vor
grosse Hürden stellte. Neu soll die Änderung von Geschlecht und Vornamen mittels
einfacher Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt vorgenommen werden können.
Familienrechtliche Verhältnisse (Ehe oder eingetragene Partnerschaft sowie
Elternschaft) sollen davon unberührt bleiben. Missbräuchliche Änderungen sollen
abgelehnt werden können und unter Strafe gestellt werden. Im Zweifelsfall soll das
Zivilstandsamt weitere Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen können. Nicht
angetastet wird jedoch die binäre Geschlechterordnung; die Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie ist nicht vorgesehen.
Aus der Transgender-Gemeinschaft erntete der Bundesrat viel Lob für sein Vorhaben,
er gehe damit endlich einen Schritt in die richtige Richtung. Demgegenüber kündigte
die SVP bereits ihren Widerstand an, weil sie das traditionelle Familienmodell in Gefahr
sah und aufgrund der wegfallenden ärztlichen Gutachten zunehmenden Missbrauch
befürchtete, etwa von Männern, die dem Militärdienst entgehen oder früher
pensioniert werden wollten. Das Transgender Network Switzerland bezeichnete diese
Missbrauchsdebatte in der Presse indes als verfehlt; es sei unrealistisch, dass jemand
allein dafür mit einem falschen Geschlechtseintrag leben und sich sogar strafbar
machen wolle. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.2018
KARIN FRICK

Der Vorschlag des Bundesrates zur Änderung des Zivilgesetzbuches für eine einfachere
Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister erzeugte in
der Vernehmlassung eine sehr positive Resonanz. Von 102 eingegangenen
Stellungnahmen lehnten fünf (EDU, SVP, Christianity for Today, die Konferenz für
Bioethik der Schweizer Bischofskonferenz sowie die Stiftung Zukunft CH) das Vorhaben
ab, weil kein Handlungsbedarf bestehe. Die überwältigende Mehrheit der
Teilnehmenden hielt die Vereinfachung der Geschlechtsänderung im
Personenstandsregister indes für notwendig. Eine grosse Mehrheit der Kantone regte
an, dass das Verfahren zur Geschlechts- und Vornamensänderung nicht wie vom
Bundesrat vorgeschlagen den Zivilstandsbeamtinnen und -beamten, sondern den
kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen übertragen werden soll, um bessere
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Grünen, die Jungen Grünen, die SP, die
Unabhängigkeitspartei Schweiz und die Alternative Liste Zürich sowie zahlreiche
Organisationen für Geschlechts- und Genderanliegen wünschten sich noch
weitergehende Erleichterungen, um dem Grundsatz der Selbstbestimmung noch besser
Rechnung zu tragen. So schlugen sie etwa vor, auf die vorgesehene Möglichkeit der
Zivilstandsbeamtin oder des Zivilstandsbeamten, bei Zweifeln an den Beweggründen
zusätzliche Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen zu können, zu verzichten,
weil die Betroffenen dadurch der Willkür der Beamtinnen und Beamten ausgesetzt
würden. Viele Stellungnehmende forderten den Bundesrat darüber hinaus ausdrücklich
auf, die Situation der Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zugeordnet werden können, zu überprüfen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2019
KARIN FRICK

In Erfüllung zweier Postulate Arslan (basta, BS; Po. 17.4121) und Ruiz (sp, VD; Po. 17.4185)
veröffentlichte der Bundesrat Ende 2022 den Bericht «Einführung eines dritten
Geschlechts oder Verzicht auf den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister –
Voraussetzungen und Auswirkungen auf die Rechtsordnung». Darin lehnte es die
Regierung ab, ein drittes Geschlecht oder die Möglichkeit zum Verzicht auf den
Geschlechtseintrag einzuführen. Eine solche Abkehr vom binären Geschlechtermodell
bedinge die Anpassung zahlreicher Rechtserlasse – «von der Bundesverfassung bis auf
Verordnungen der untersten Stufe». Von erheblichem Ausmass wären dem Bericht
zufolge auch die praktischen Auswirkungen; insbesondere bei der Erhebung von

BERICHT
DATUM: 21.12.2022
KARIN FRICK
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Statistiken befürchtete der Bundesrat einen Informationsverlust. Nicht zuletzt,
konstatierte die Regierung, sei die Binarität der Geschlechter «in der Bevölkerung nach
wie vor fest verankert», sodass «die gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine
Aufhebung des Geschlechts oder die Einführung eines dritten Geschlechts heute nicht
gegeben» seien.
Mit dieser Haltung stiess der Bundesrat bei Organisationen für die Rechte von non-
binären und trans Personen auf wenig Verständnis. Das Transgender Network
Switzerland bezeichnete den Bericht in der Presse als «Ohrfeige gegen nichtbinäre
Menschen». Dass die Gesellschaft dafür nicht bereit sei, stimme nicht. Das Netzwerk
berief sich auf eine 2021 durchgeführte Umfrage von Sotomo, in der sich 53 Prozent
der Schweizer Bevölkerung für die Einführung eines dritten Geschlechts in offiziellen
Dokumenten ausgesprochen hätten. Die Westschweizer Organisation Epicène
kritisierte gegenüber «Le Temps», dass es die Regierung vorziehe, «ihre Komfortzone
nicht zu verlassen». Enttäuscht zeigte sich gegenüber den Medien auch Postulantin
Sibel Arslan: Der Bundesrat schiebe mit der gesellschaftlichen Verankerung eine
Begründung vor; in Wahrheit scheue er sich vor der gesetzgeberischen Verantwortung. 3

1) Erläuternder Bericht Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister; AZ, LT, LZ, Lib, NZZ, SGT, TG, 25.5.18
2) Ergebnisbericht Vernehmlassung Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
3) Bericht BR vom 21.12.22; Medienmitteilung BR vom 21.12.22; AZ, CdT, LT, Lib, 22.12.22; Blick, 23.12.22
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